
Hinweisverfahren 2012/10
Stellungnahme des Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V.

Sehr geehrter Herr Dr. Lovens,

die Clearingstelle EEG bat den Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. um eine Stellungnahme zum Hinweis-
verfahren 2012/10, der wir gerne nachkommen. 

Grundsätzlich stimmt der Solarenergie-Förderverein Deutschland diesem Hinweisentwurf 2012/10 zu.

Wir möchten jedoch folgende Vorschläge und Rückfragen einbringen:

1. Da der Anlagenbetreiber bis zum Änderungsbeschluss des Deutschen Bundestages vom 29. März 2012 keine 
Kenntnis über die Rechtsfolgen der Mittelwahl bei Erbringung eines Netzanschlussbegehren nach § 66 Abs. 18 EEG 
2012 ÄndGesBeschl. hatte, sind unseres Erachtens mindestens dieselben nach § 5 Abs. 5 EEG 2012 erforderlichen 
Mittel zum Netzanschlussbegehren gerechtfertigt.

Bei einem Netzanschlussbegehren i.S.d. § 5 Abs. 5 EEG 2012 ist es nach Meinung der Clearingstelle EEG grund-
sätzlich ebenso hinreichend, wenn fernmündliche Mitteilungen an den Netzbetreiber ergehen (siehe Rd.-Nr. 35 *). 
Wenn ein Netzanschlussbegehren nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 ÄndGesBeschl. nicht als Formerfordernis 
nach § 126 - 127 BGB zu verstehen ist (siehe Rd.-Nr. 37 *), so sollte auch hier eine telefonische Mitteilung als aus-
reichend angesehen werden.

Die Formulierung „schriftlich oder elektronisch“ schließt nach Meinung der Clearingstelle EEG die Übertragung per 
Fax ein (siehe Rd.-Nr. 38 *). Ähnlich wie ein FAX bedingt eine fernmündliche Mitteilung eine technische Einrichtung 
zur Übertragung von elektrischen Signalen. Wenn Netzbetreiber oder Anlagenbetreiber zum Netzanschlussbegeh-
ren Nachweise erbringen können (z.B. Telefonaufzeichnung, Telefon-Notiz), so sollten auch diese i.S.d. § 66 Abs. 18 
Satz 2 EEG 2012 ÄndGesBeschl. als rechtswirksam anerkannt werden. 

2. Wir würden es begrüßen, wenn im Zusammenhang mit „Abweichungen zur im Netzanschlussbegehrens ange-
fragten Leistung nach oben“ die Formulierung „im geringen Umfang“ (siehe Rd.-Nr. 25 *) näher bestimmt werden 
würde. Zum Beispiel könnte für Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 30 kW Abweichungen „nach oben“ 
von bis zu 1 kW als hinnehmbar dargelegt werden.
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3. Es gibt viele Gründe, warum sich Anlagenbetreiber zu einer Verringerung der Solarstrom-Gesamtleistung im Nach-
gang zu einem schriftlich oder elektronisch eingereichten Netzanschlussbegehren nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 
2012 ÄndGesBeschl. entschlossen haben könnten. Denkbar wäre zum Beispiel, dass mehrere in die Beratung und 
Realisierung der Anlage einbezogene Planer die Leistungseinbußen durch Verschattungen oder die Notwendigkeit 
von Wartungsgängen unterschiedlich bewertet haben. Die Praxis zeigt, dass es regelmäßig sehr unterschiedliche 
Einschätzungen zu technischen Erfordernissen und Ertragsmöglichkeiten gibt. 

Ebenso könnte auch die Umorientierung auf andere Module wegen Lieferengpässen oder kostengünstigeren Angebo-
ten zu einer Verringerung der installierten Gesamtleistung geführt haben. 

Ein „nachweisliches Vorliegen im Vornhinein nicht bekannter technischer Hindernisse“ (siehe Rd.-Nr. 25, letzter 
Halbsatz *) ist aus unserer Sicht nur schwer belegbar. Allenfalls könnte eine kurze schriftliche Erläuterung beigefügt 
werden, warum sich der Anlagenbetreiber für ein anderes Anlagenkonzept oder andere Module entschieden hat.

Fraglich ist, warum eine Verringerung der tatsächlich installierten Leistung im Vergleich zum Netzanschlussbegehren 
nach § 66 Abs. 18 EEG 2012 ÄndGesBeschl. überhaupt einer Nachweispflicht oder Begründung unterliegen muss. 
Auch dann, wenn Anlagenbetreiber freiwillig die im Netzanschlussbegehren genannte Anlagengröße verringert und 
bis zum 30. Juni 2012 realisiert haben, ist die schutzwürdige Rechtsposition der Anlagenbetreiber im Sinne des Ver-
trauensschutzes bei der Änderung der PV-Vergütung aus unserer Sicht hinreichend erfüllt (siehe Rd.-Nr. 58 *). Die 
Gründe, die den Anlagenbetreiber am jeweiligen Standort zur Verringerung der Anlagenleistung bewegten, sollten zur 
Gewährung des Bestandsschutzes ohne Relevanz sein und deshalb nicht nachgewiesen werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Susanne Jung

*) vorliegender Entwurf zum Hinweisverfahren 2012/10
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